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Genetisch veränderte Mäuse und Ratten spielen heute in der biomedizinischen For-
schung eine herausragende Rolle. Die Zucht dieser Tiere impliziert häufig die Aus-
wahl von Zuchttieren mit gewünschten genetischen Eigenschaften aus der Nach-
kommenschaft. In diesen Fällen muss beim Generationenwechsel der Genotyp der 
Nachkommen durch DNA-Analysen bestimmt werden (=Genotypisierung). Hierzu 
müssen den Versuchstieren Gewebeproben entnommen  werden, die dann zur Prä-
paration von DNA dienen. Bei der Auswahl des Genotypisierungsverfahrens incl. der 
Art der Probengewinnung beim Versuchstier muss die Methodenzuverlässigkeit Pri-
mat haben, da ansonsten mehrfache Eingriffe bzw. ein vermehrter Tierbedarf wegen 
fehlerhafter Typisierungsergebnisse zu befürchten ist. Da die Haltung von Mäusen 
und Ratten üblicherweise in Gruppen erfolgt, impliziert die Genotypisierung darüber 
hinaus eine dauerhafte Tiermarkierung. 
 
Zur Genotypisierung von Mäusen und Ratten wurden auch nicht-invasive Verfahren 
entwickelt, die auf der Gewinnung von DNA aus Haarbulbi (1), aus Speichel (2) oder 
aus Colonepithelzellen (3) beruhen. Diese Techniken sind unter Praxisbedingungen 
nur schwierig durchführbar und störungsanfällig. Sie spielen aus diesem Grund im 
Routinebetrieb versuchstierkundlicher Einrichtungen keine nennenswerte Rolle. Die 
überwiegende Zahl der tierexperimentell tätigen Wissenschaftler entfernt zur Genoty-
pisierung von Mäusen und Ratten ein kleines Stück der Schwanzspitze. Sofern hier-
bei lediglich ≤5 mm  der Schwanzspitze entfernt werden und sofern der Eingriff bei 
frisch oder noch nicht abgesetzten juvenilen  Mäusen und Ratten durchgeführt wird, 
ist eine Analgesie oder Narkose nicht erforderlich. Dies ist tierschutzrechtlich zu ver-
antworten, da der mit dem Eingriff verbundene Schmerz geringfügiger als die mit ei-
ner Betäubung verbundene Beeinträchtigung des Befindens des  Versuchstieres ist. 
Bei Entnahme größerer Gewebemengen (mehr als 5 mm Schwanzspitze) sowie bei 
Wiederholungseingriffen sollte eine Lokalanästhesie mit Kältespray oder alternativ 
eine Inhalationskurzanästhesie durchgeführt werden. 
 
Die im Rahmen der Genotypisierung erforderliche dauerhafte Markierung der Mäuse 
und Ratten wird üblicherweise durch eine Ohrmarkierung (Lochung und/oder Ker-
bung), Ohrmarken oder Tätowierung erreicht. Zur Anbringung von Ohrmarkierungen 
ist ebenfalls keine Narkose erforderlich (Begründung siehe oben). 
 
Zum Teil wird empfohlen, die zur Genotypisierung erforderliche Probennahme mit der 
Tiermarkierung zu kombinieren. So kann beispielsweise versucht werden, die bei 
Ohrmarkierung anfallenden Gewebeteile ebenfalls zur DNA-Gewinnung zu nutzen. 
Allerdings besteht bei der Gewinnung von Ohrblattgewebe ein höheres Risiko der 
Probenkontamination, so dass Zweifel bestehen, ob die gleiche Sicherheit der Geno-
typisierung erreicht werden kann wie bei Verwendung von Schwanzspitzengewebe. 
Zudem kann nicht garantiert werden, dass mit Ohrgewebeproben eine ausreichende 
Menge DNA zu gewinnen ist. 
 



Das Absetzen von z. B. Zehen zu Markierungszwecken oder zur Gewebegewinnung 
gilt nach allgemeiner Auffassung als Amputation, ist in Deutschland nicht üblich und 
wird von den Behörden kritisch bewertet. 
 
Erfolgen Genotypisierungen an Tieren zu Versuchszwecken, so sind die hierfür er-
forderlichen Eingriffe im Rahmen der dem Experiment zugrunde liegenden tierschutz-
rechtlichen Anzeige- oder Genehmigungsverfahren der Behörde darzulegen. Erfol-
gen solche Eingriffe an Tieren, die ausschließlich der Zucht dienen, so unterliegen 
sie, wie im Informationspapier des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten (BML) vom 15.04.1996 (4) dargestellt, weder der Anzeige- noch der Ge-
nehmigungspflicht, sondern stellen Zuchtmaßnahmen dar (nach GenTSV Anhang V, 
müssen alle transgenen Tiere leicht zu identifizieren sein d.h. Transgennachweis ist 
erforderlich). 
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